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Seite des
Präsidenten

„Klangwelt Toggenburg" will eine einzigartige

Klangkultur vermitteln. Es werden

Klangkurse angeboten, ein Klangweg wird

stetig ausgebaut, ein Klangfestival wird

organisiert und selbst Klangwellness darf
nicht fehlen. - „Tönt" doch gut, oder?

Wir wissen natürlich, dass eine Gruppe von

Mitmenschen von diesen neuen Attraktionen

ausgeschlossen ist. Ohne dass wir
den Initianten im Toggenburg einen
Vorwurf machen können, wollen wir uns
dessen bewusst sein.

Kritischer betrachten müssen wir allerdings
die geplante Revision des KVG. Diese sieht
unter anderem vor, dass ein medizinischer
Telefondienst eingeführt wird. Dazu

schreibt der Präsident des SGB-FSS Roland

Hermann zu Recht: „Für Gehörlose ist diese

Idee in jeder Hinsicht unakzeptabel und

würde zu einer im schlimmsten Fall

lebensbedrohlichen Diskriminierung führen."

Art. 8 unserer Bundesverfassung sieht vor,
dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich
sind. Niemand darf diskriminiert werden,
namentlich nicht wegen der Herkunft, der

Rasse, des Geschlechts, des Alters, der

Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform,

der religiösen, weltanschaulichen
oder politischen Überzeugung oder wegen
einer körperlichen, geistigen oder psychischen

Behinderung.

Gehörlose könnten zwar via Telefonvermittlungsdienst

und Schreibtelefon mit dem Arzt

Kontakt aufnehmen. Dabei ist aber zu

beachten, dass das gesundheitliche Leiden

auch ausreichend präzis beschrieben werden

muss, soll der Arzt daraus eine Diagnose
ableiten. Zudem könnte ich mir ein

Unbehagen bei den Gehörlosen vorstellen, auch

noch einer vermittelnden Drittperson
gesundheitliche Details preisgeben zu müssen.

Auch aus diesen Überlegungen ist die Idee

des medizinischen Telefondienstes vorgängig
zu einer ärztlichen Konsultation fallen zu

lassen, sicher müssen Menschen mit einer
Hörbehinderung von der Verpflichtung
ausgenommen werden.

Noch einmal zurück zum Toggenburg. Peter
Roth ist ein begabter Musiker und Komponist.
Als solcher ist er Leiter der „Klangwelt
Toggenburg". Er sagt: „Alles klingt: der Bach, die

Blätter, der Wind, das Leben selbst. Klang ist

Energie, Klang macht uns still." Wie recht er

hat. Ob Peter Roth sich bewusst ist, dass ein

Teil unserer Mitmenschen von dieser Energie

ausgeschlossen ist?

^ l il t /

Euer Bruno Schlegel
Präsident sonos

Liebe Leserinnen und Leser

Ich weiss nicht, wie es Ihnen ergeht. In

meinem Briefkasten landet trotz Aufkleber
sehr viel Reklame, die ich häufig ohne zu
öffnen im Altpapier entsorge. Eine

Aufschrift auf einem Umschlag erregte jedoch
in den letzten Tagen meine Aufmerksamkeit.

Absender „Klangwelt Toggenburg" mit
der Aufschrift „Spitzen Sie Ihre Ohren für

neue Entspannungsmöglichkeiten im

Toggenburg".
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